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Initiative zur Förderung des Schwimmunterrichts an Schulen in Trägerschaft des 
Landkreises Coburg 
 
I .  Sachver ha l t  

 
Immer weniger Kinder im schulpflichtigen Alter können sicher schwimmen. Diese 
Entwicklung wird seit einigen Jahren beobachtet – nun gibt es immer mehr Initiativen, um 
dieser Tatsache entgegen zu wirken. Beispielsweise hat das Bayerische Rote Kreuz über die 
BRK-Landesgeschäftsstelle Wasserwacht-Bayern im Juli zur Aktion „Bayern schwimmt“ 
aufgerufen. Die Stadt Neustadt b. Coburg hat kürzlich entschieden, Schwimmunterricht für 
Kinder und Mitgliedsbeiträge der Wasserwacht finanziell zu unterstützen. Der Landkreis 
selbst führt jährlich das Kreisschwimmfest durch. 
 
In den Lehrplänen der Bayerischen Realschulen ist Schwimmunterricht für die 6.Klassen 
vorgesehen. 
 
Für den Schwimmunterricht soll je 15 Kinder eine Aufsichtsperson eingesetzt werden. 
Aufgrund der Klassenstärken müssten somit zwei Aufsichtspersonen für den 
Schwimmunterricht eingesetzt werden. Zur Umsetzung dieser Anforderung steht in Neustadt 
b. Coburg ein Bademeister zur Verfügung. Für seine Tätigkeit wären 15 € je Stunde zu 
zahlen.  
 
Auch wenn die personelle Besetzung im Unterricht durch den Freistaat Bayern zu 
finanzieren ist und es sich somit um eine freiwillige Leistung handelt, wird vorgeschlagen, die 
Kosten für diese zweite Aufsichtsperson für den Schwimmunterricht an den Schulen in 
Trägerschaft des Landkreises zu übernehmen. Damit unterstützt der Landkreis aktiv das 
Schwimmenlernen der Kinder in der Region. 
 
Der Schwimmunterricht an der Staatlichen Realschule Neustadt b. Coburg wird in den 
Wintermonaten an 11 – 13 Tagen als Doppelstunde durchgeführt. Somit entstünden jährliche 
Kosten in Höhe von rund 400 €. Bei Gleichbehandlung der Schulen in Trägerschaft des 
Landkreises würden somit Kosten in Höhe von rund 1.200 € jährlich für die Unterstützung 
des Schwimmunterrichts entstehen. 
 
I I .  Beschlussvor schlag  

 
Der Landkreis Coburg unterstützt aktiv den Schwimmunterricht an den Schulen in seiner 
Trägerschaft durch die Übernahme der Kosten für eine zweiten Aufsichtsperson bis zu einem 
Betrag von 15 € je Unterrichtsstunde. 
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III. In Finanzangelegenheiten 

an FB Z3 
mit der Bitte um Mitzeichnung. ……………………………………………. 
 
 

IV. An GBL 2 – Ulrike Stadter 
mit der Bitte um Mitzeichnung. …………………………………………… 
 
 

V. Bei Angelegenheiten des GB 2 
an P2 – Martina Berger 
mit der Bitte um Mitzeichnung. derzeit dienstlich unterwegs 
 
 

VI. An Büro Landrat – Tanja Angermüller 
mit der Bitte um Mitzeichnung. 

- immer erforderlich - ……………………………………………. 
 

VII. An GBLZ – Dieter Pillmann 
mit der Bitte um Mitzeichnung 
-  immer erforderlich  ……………………………………………. 
 
 

VIII. WV am Sitzungstag beim zuständigen Sitzungsdienst. 
 
 

IX. Zum Akt/Vorgang 
 
 
 
 Brigitte Keyser 
 
 
Landratsamt Coburg 
 
 
 
Sebastian Straubel 
Landrat 


